
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 2001/06/05 20.3-
7/2000

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.2001

Rechtssatz

Zwar sind Sicherheitsbehörden nach § 65 Abs 1 SPG idF von 1999 zur erkennungsdienstlichen Behandlung bereits

beim Verdacht "jeder" mit Strafe bedrohten Handlung ermächtigt, also auch beim Verdacht von

Verwaltungsstraftatbeständen. Allerdings wurde als Voraussetzung der erkennungsdienstlichen Behandlung festgelegt,

dass sie zur Vorbeugung gefährlicher Angri e des Verdächtigen "erforderlich" erscheinen muss, weshalb sie im Prinzip

bei gerichtlich strafbaren Handlungen in Betracht kommt. Diese Erforderlichkeit kann nicht schon deshalb

angenommen werden, weil der Betro ene, der einer Verletzung der Unterhaltsp icht nach § 198 StGB verdächtig ist,

einen ermittelten Gesamtzahlungsrückstand von S 48.000.-- aufweist und zweimal wegen desselben Deliktes

rechtskräftig vorbestraft ist. So war der Beschwerdeführer am Ort der Einvernahme wohnhaft, und erbrachte auch die

belangte Behörde keine Anhaltspunkte, wonach die erkennungsdienstliche Behandlung erforderlich war, den

Beschwerdeführer von Verletzungen der Unterhaltspflicht zukünftig abzuhalten.

Schlagworte

erkennungsdienstliche Behandlung Erforderlichkeit Unterhaltspflicht

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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